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Titel:

Baugenehmigung für die Erweiterung von Dachgauben
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Leitsatz:
Selbst wenn eine Festsetzung im Bebauungsplan „2 Vollgeschosse (Erdgeschoss + Dachgeschoss) - 
Höchstgrenze" unwirksam ist, führt diese Teilunwirksamkeit nicht zur Unwirksamkeit der gesamten 
Festsetzung zur zulässigen Geschosszahl, wenn erkennbar ist, dass der Satzungsgeber jedenfalls an 
keiner Stelle mehr als 2 Vollgeschosse zulassen wollte. (Rn. 47 – 48) (redaktioneller Leitsatz)
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Tenor

1. Die Klagen werden abgewiesen.

2. Der Kläger trägt die Kosten des Verfahrens.

Tatbestand

1
Der Kläger begehrt die Erteilung einer Baugenehmigung für die Erweiterung von Dachgauben und wendet 
sich gegen eine Fälligkeitsmitteilung.

2
Der Kläger ist Eigentümer des mit einer Doppelhaushälfte bebauten Grundstücks mit der FlNr. …, 
Gemarkung …, …, … Das oben genannte Anwesen liegt im Geltungsbereich des qualifizierten 
Bebauungsplanes Nr. … der Beklagten, rechtswirksam seit dem 29. April 1970, letzte Aktualisierung vom 5. 
August 2013, der als Art der baulichen Nutzung „Allgemeines Wohngebiet“ festsetzt. Für den 
entsprechenden Bereich des oben genannten Baugrundstückes wurde eine Geschosszahl von „2 
Vollgeschosse - zwingend“ festgesetzt.

3
Der Kläger beantragte am 27. September 2013 die Erteilung einer Baugenehmigung für das Vorhaben 
„Anbau an eine DHH mit Dachterrasse, Erweiterung bestehender Gauben, Errichtung eines 
Gartenschuppens“ und die Befreiung von den Festsetzungen des Bebauungsplanes. Mit unanfechtbarem 
Bescheid der Beklagten vom 16. Dezember 2014 (Az. …*) wurde dem Kläger die Genehmigung zum Anbau 
an eine Doppelhaushälfte mit Dachterrasse und Erweiterung der Dachgauben auf dem 
streitgegenständlichen Anwesen erteilt.

4
Mit Bescheid der Beklagten vom 12. Mai 2016 wurde die bereits fernmündlich am 11. Mai 2016 verfügte 
Baueinstellung schriftlich bestätigt, der Sofortvollzug angeordnet sowie ein Zwangsgeld in Höhe von 
5.000,00 EUR angedroht. Im Rahmen einer Ortseinsicht durch Mitarbeiter der Bauordnungsbehörde bei der 



Beklagten am 11. Mai 2016 sei festgestellt worden, dass der Kläger die Dachgauben auf der Nord- und 
Südseite planabweichend ausgeführt habe.

5
Mit Bescheid der Beklagten vom 9. Juni 2016 ordnete diese an, dass der bereits mit Bescheid vom 12. Mai 
2016 getroffenen Anordnung auf Einstellung der Bauarbeiten für den Anbau an eine Doppelhaushälfte mit 
Dachterrasse und Erweiterung der Gauben im oben genannten Anwesen sofort ab Zustellung des 
Bescheides Folge zu leisten ist. Der Sofortvollzug wurde angeordnet und ein zweites Zwangsgeld in Höhe 
von 7.500,00 EUR angedroht. Gleichzeitig wurde das im Bescheid vom 12. Mai 2016 angedrohte 
Zwangsgeld in Höhe von 5.000,00 EUR fällig gestellt. Gegen diesen Bescheid vom 9. Juni 2016 erhob der 
Kläger Klage und stellte Antrag auf vorläufigen Rechtsschutz (AN 9 K 16.01251, AN 9 S 16.01250). Mit 
Beschluss des Bayerischen Verwaltungsgerichts Ansbach vom 21. November 2016 wurde der Antrag auf 
Wiederherstellung der aufschiebenden Wirkung der Hauptsacheklage abgelehnt. Nach Klagerücknahme 
wurde mit Beschluss des Bayerischen Verwaltungsgerichts Ansbach vom 12. Mai 2017 das 
Hauptsacheverfahren eingestellt.

I. 

AN 9 K 19.00667:

6
Der Kläger beantragte am 26. Oktober 2016 die Erteilung einer Baugenehmigung auf dem oben genannten 
Anwesen FlNr. …, Gemarkung …, für das Bauvorhaben „Tektur zum Bauantrag … Erweiterung der beiden 
bestehenden Dachgauben“. Darüber hinaus beantragte er am 7. November 2016 die Befreiung von der 
Festsetzung des Bebauungsplanes „2 Vollgeschosse“ bezüglich des Dachgeschosses als Vollgeschoss.

7
In dem Aktenvermerk des Stadtplanungsamtes der Beklagten vom 29. September 2016 (Blatt 11 der 
Behördenakte) ist ausgeführt, die klägerseits angeführten Bezugsfälle … … und … Straße, * und * seien 
keine Bezugsfälle. Das Dachgeschoss des Gebäudes … … sei kein Vollgeschoss, ebenso wenig das 
Dachgeschoss der Anwesen … Straße * und *. Das Dachgeschoss des Anwesens … Straße * stelle ein 
Vollgeschoss dar; die Erstgenehmigung sei bereits 1929/1930 erfolgt, demnach vor Aufstellung des 
Bebauungsplanes.

8
Das Stadtplanungsamt der Beklagten verweigerte am 24. November 2016 das gemeindliche Einvernehmen, 
da das streitgegenständliche Bauvorhaben im Geltungsbereich des qualifizierten Bebauungsplanes Nr. … 
liege und der Bebauungsplan ein drittes Vollgeschoss, wie es das beantragte Dachgeschoss darstelle, 
ausschließe. Festgesetzt seien zwei Vollgeschosse zwingend. Dies bedeute, der Bebauungsplan intendiere 
eine äußerst einheitliche Geschossigkeit, da die Geschosszahl nicht als Höchstgrenze, sondern zwingend 
festgesetzt sei. Eine Befreiung sei städtebaulich nicht vertretbar, umso mehr, da der Doppelhauscharakter 
(zusammen mit der Hausnummer **) durch die Errichtung eines dritten Vollgeschosses in Frage stünde.

9
Mit Schreiben der Beklagten vom 9. August 2017 an die Prozessbevollmächtigten des Klägers wurde dieser 
zur beabsichtigten Versagung der beantragten Genehmigung und der Forderung des Rückbaus auf den 
genehmigten Stand angehört.

10
Mit Bescheid der Beklagten vom 13. September 2017, zugestellt den Prozessbevollmächtigten des Klägers 
am 20. September 2017, versagte diese in der Ziffer 1 die Genehmigung für das Bauvorhaben „Anbau an 
eine Doppelhaushälfte mit Dachterrasse, Erweiterung der Gauben“. In der Ziffer 2 wurde der Rückbau auf 
das genehmigte Maß mit einer Frist von drei Monaten ab Unanfechtbarkeit des Bescheides angeordnet. Für 
den Fall der Nichteinhaltung dieser Frist wurde ein Zwangsgeld in Höhe von 5.000,00 EUR angedroht (Ziffer 
3).

11
Zur Begründung führte die Beklagte aus, das von dem Kläger beantragte Dachgeschoss als Vollgeschoss 
stelle ein drittes Vollgeschoss dar. Festgesetzt seien im Bebauungsplan zwei Vollgeschosse. Der 
Bebauungsplan intendiere eine einheitliche Geschossigkeit, da die Geschosszahl zwingend festgesetzt sei. 



Eine Befreiung gemäß § 31 Abs. 2 BauGB sei städtebaulich nicht vertretbar, zumal der 
Doppelhauscharakter (zusammen mit dem Gebäude … Str. **) durch die Errichtung eines dritten 
Vollgeschosses in Frage gestellt werde. Da das Vorhaben bereits ausgeführt sei, müsse der Rückbau auf 
das mit Bescheid vom 16. Dezember 2014 genehmigte Maß gefordert werden. Nach Art. 76 Satz 2 BayBO 
sei die Bauordnungsbehörde in Ausübung pflichtgemäßen Ermessens berechtigt, den Rückbau zu fordern. 
Die Anordnung sei geboten, da anders kein den öffentlich-rechtlichen Vorschriften entsprechender 
rechtmäßiger Zustand geschaffen werden könne und daher ein öffentliches Interesse am Rückbau bestehe. 
Die Androhung des Zwangsmittels ergebe sich aus Art. 18, 29, 36 und 37 BayVwZVG. Das angedrohte 
Zwangsmittel stehe in angemessenem Verhältnis zu seinem Zweck.

12
Mit Schriftsatz seines Prozessbevollmächtigten vom 26. September 2017, eingegangen beim Bayerischen 
Verwaltungsgericht Ansbach am 28. September 2017, erhob der Kläger Klage und beantragte,

Die Beklagte wird unter Aufhebung des Bescheides vom 13. September 2017,

Az. …, dazu verpflichtet, die am 26.10.2016 beantragte Baugenehmigung für die Erweiterung des 
Dachgeschosses des Anwesens … Str. …, …

…, zu erteilen.

Hilfsweise:

Die Beklagte wird unter Aufhebung des vorgenannten Bescheides dazu verpflichtet, über vorgenannten 
Bauantrag nach Rechtsauffassung des Gerichts zu entscheiden.

13
Zur Begründung der Klage wurde mit Schriftsatz vom 1. März 2018 ausgeführt, der beantragte Anbau an die 
Doppelhaushälfte mit Dachterrasse und Erweiterung der Gauben auf dem Anwesen des Klägers, 
Gemarkung …, FlNr. …, sei zu Unrecht versagt worden, da öffentlich-rechtliche Vorschriften nicht 
entgegenstünden. Der Bebauungsplan setze zwar für den streitgegenständlichen Teilbereich die Zahl der 
Vollgeschosse mit II als Höchstgrenze fest; in anderen Teilbereichen erfolge die Festsetzung jedoch 
dergestalt, dass die Höchstgrenze durch die Vorgabe I+D (Erdgeschoss-Dachgeschoss) festgelegt worden 
sei. Die Vorgabe I+D sei unzulässig, da sie nicht von § 9 BauGB i. V. m. § 16 BauNVO gedeckt sei. Die 
Festsetzung I+D sei damit unwirksam (BVerwG, B.v. 25.02.1997 - 4 BN 30.96). Der Bebauungsplan sei 
insgesamt unwirksam, wenn die einzelne unwirksame Festsetzung mit dem gesamten Plan in einem 
untrennbaren Zusammenhang stehe (BVerwG - 4 N 3/87). Dies sei vorliegend der Fall. Der Satzungsgeber 
habe beabsichtigt, für das gesamte Plangebiet verbindlich zwei Vollgeschosse als (zum Teil als Höchstmaß, 
zum Teil als zwingendes Maß, zum Teil als I+D) als Maß der baulichen Nutzung festzusetzen. Für die 
Teilbereiche des Bebauungsplans, die mit I+D geplant worden seien, gebe es insoweit aber keine 
Festsetzung zum Maß der baulichen Nutzung. Vor diesem Hintergrund sei davon auszugehen, dass der 
Satzungsgeber im gesamten Bebauungsplangebiet keine derartige Festsetzung zum Maß der baulichen 
Nutzung getroffen hätte, wäre ihm bewusst gewesen, dass er nur einen Teil des Plangebietes diesbezüglich 
überplant habe. Der Bebauungsplan sei nicht geeignet, als Abwehrargument gegen die beantragte 
Baugenehmigung zu fungieren.

14
Die geplante Baumaßnahme füge sich (§ 34 BauGB) sowohl von der Art als auch vom Maß der baulichen 
Nutzung in die nähere Umgebung ein. Auf den in der Nähe zum Anwesen des Klägers angesiedelten 
Anwesen … … und … Straße, * und * seien mit Kenntnis der Beklagten Gebäude errichtet worden, die 
ebenfalls über drei Vollgeschosse verfügten. Wenn bereits vier Gebäude mit drei Vollgeschossen 
vorhanden seien, könne das fünfte keinen Fremdkörper darstellen.

15
Der Kläger habe ungeachtet dieser Ausführungen einen Anspruch auf Erteilung der von ihm hinsichtlich 
seiner Baumaßnahme beantragten Befreiung von den Festsetzungen betreffend der Anzahl der 
Vollgeschosse. Eine Befreiung sei aus städtebaulichen Gründen vertretbar. Das streitgegenständliche 
Anwesen dominiere die Nachbarschaft auch nicht nach Umsetzung der geplanten Baumaßnahme, da 
lediglich Dachgauben ausgebildet würden. Zudem fehlten in … Tausende von Wohnungen, sodass nicht mit 
städtebaulicher Vertretbarkeit argumentiert werden könne.



16
Die Beklagte beantragte mit Schreiben vom 22. März 2019

Klageabweisung.

17
Die Baugenehmigung zur Erweiterung der bestehenden Dachgauben sei zurecht versagt worden. Die 
Festsetzung „2 Vollgeschosse zwingend“ sei nach § 16 Abs. 2 Satz 2 Nr. 3 BauNVO 1962 rechtswirksam, 
da hiernach die Zahl der Geschosse auch als Höchstmaß festgesetzt werden könne. Zwar ermächtige § 16 
Abs. 2 Nr. 3 BauNVO nach Auffassung des Bundesverwaltungsgerichts nicht zu Regelungen über die 
Gestaltung der Vollgeschosse. Dies schließe jedoch nicht aus, eine Festsetzung zur Zahl der Vollgeschosse 
mit einer örtlichen Bauvorschrift über die äußere Gestaltung baulicher Anlagen (Art. 91 Abs. 1 Nr. 1 BayBO) 
zu verbinden und vorzuschreiben, dass das oberste Vollgeschoss als Dachgeschoss ausgeführt werden 
müsse (BayVGH, U.v. 09.03.2005 - 1 N 03.1765). Dies sei hier erfolgt. Die baupolizeiliche Natur der 
Regelung „+D“ ergebe sich aus der Begründung des Bebauungsplans. Ein Erhalt bestehender Strukturen 
schließe sinnvollerweise auch ortsgestalterische Regelungen nach Art. 107 BayBO 1962 ein. Nicht umsonst 
sei diese Bestimmung auch in der Präambel zur Satzung genannt. Unschädlich sei, dass in der knapp 
gehaltenen Begründung zum Bebauungsplan der ortsgestalterische Inhalt der Festsetzung „I+D“ nicht 
erläutert werde. Im Übrigen gelte, dass der Ortsgesetzgeber im Zweifel mit seinen Festsetzungen eine 
rechtskonforme und wirksame Regelung schaffen wolle.

18
Offen bleiben könne, ob es Bezugsfälle gebe, da weit überwiegend im Plangebiet die Festsetzungen „II“ und 
„I+D“ eingehalten seien. Es werde beantragt, die Gerichtsakte des Verfahrens AN 9 S 16.01250 
beizuziehen. Wegen der planabweichenden Bauausführung sei eine Baueinstellung mit Bescheiden vom 
12. Mai 2016 (* …*) und vom 9. Juni 2016 (* …*) verfügt worden; diese Baueinstellung sei Gegenstand der 
Verfahren mit den Aktenzeichen AN 9 S 16.01250 und AN 9 K 16.01251 gewesen.

19
Die Genehmigung sei zurecht versagt worden, da mit dem Vorhaben ein drittes Vollgeschoss entstanden 
sei. Der Bebauungsplan Nr. … vom 9. April 1970 schreibe für das Grundstück des Klägers zwingend zwei 
Vollgeschosse vor. Eine Befreiung könne nicht erteilt werden. Der BayVGH habe mit Beschluss vom 
18.08.2017 (* …*) bekräftigt, dass es sich bei der Festsetzung der maximalen Zahl der Vollgeschosse in 
einem Bebauungsplan um einen Grundzug der Planung handele. Die bauliche Struktur eines Baugebietes 
komme in besonderer Weise gerade auch durch das Nutzungsmaß in seinen verschiedenen Ausprägungen, 
mithin auch durch die Anzahl der Vollgeschosse, zum Ausdruck. Die Beklagte wolle ausweislich der 
Begründung zum Bebauungsplan vom 5. Juni 1968 das bereits überwiegend bebaute Gebiet in seiner 
Eigenart erhalten (Seite 2 der Begründung zum Bebauungsplan). Deshalb seien Festsetzungen für erd- und 
zweigeschossige Einzel-, Doppel- und Reihenhäuser vorgesehen.

20
Es könne nicht entgegengehalten werden, dass mit der unter dem Aktenzeichen … erteilten Genehmigung 
bereits ein drittes Vollgeschoss genehmigt worden sei, da die genehmigten Gauben eine lichte Höhe von 
weniger als 2,30 m aufwiesen, so die Äußerung des Architekturbüros des Klägers und die Feststellung der 
Planprüferin bei der Bauordnungsbehörde der Beklagten. Im Übrigen rechtfertige selbst eine Erteilung einer 
Genehmigung für ein drittes Vollgeschoss nicht eine weitere rechtswidrige Baugenehmigung.

21
Der Prozessbevollmächtigte des Klägers führte ergänzend mit Schriftsatz vom 26. September 2019 aus, die 
Behauptung der Beklagten, es würde sich vorliegend um „Ausreißer“ handeln, obwohl sie selbst die 
Genehmigung erteilt habe, dass Neubauten abweichend von den planerischen Festsetzungen mit drei 
Vollgeschossen errichtet werden dürften, sei unglaubwürdig. Die Beklagte bleibe jegliche Erläuterung 
schuldig, wie es zu diesen angeblichen „Ausreißern“ gekommen sei. Es lägen vielmehr bewusste 
Abweichungen von den Festsetzungen des Bebauungsplans mit der Folge der Selbstbindung der 
Verwaltung im streitgegenständlichen Verfahren vor. Es dürfe keine Bürger erster und zweiter Klasse 
geben, dies würde gegen elementare Grundsätze des Grundgesetzes und der Bayerischen Verfassung 
verstoßen.

22



Die Beklagte könne sich nicht auf das Urteil des BayVGH vom 09. März 2005 berufen. Der Bebauungsplan 
sei im Geltungsbereich der BayBO 1962 erlassen worden. Ausweislich der zitierten Regelung in Art. 107 
Abs. 1 Nr. 1 BayBO 1962 konnten Gemeinden zwar durch Verordnung etliche Bauvorschriften über 
besondere Anforderungen an die äußere Gestaltung baulicher Anlagen und an Werbeanlagen erlassen, 
soweit das zur Durchführung bestimmter städtebaulicher Absichten erforderlich gewesen sei. Die Beklagte 
habe jedoch keine Verordnung, sondern eine Satzung erlassen. Hierfür biete die BayBO 1962 keine 
Rechtsgrundlage und sei aufgrund dessen unwirksam. Es gebe auch einen rechtlichen Unterschied 
zwischen Satzung und Rechtsverordnung, wie man an der Unterscheidung in Art. 90 und Art. 91 BayBO 
1997 erkenne. Schließlich wolle die Beklagte ausweislich der Ziffer 8 der textlichen Festsetzungen bezogen 
auf die Festsetzung I+D überhaupt keine Regelung über die äußere Gestaltung baulicher Anlagen treffen, 
da dieses Thema widrigenfalls in dieser Ziffer 8 angesprochen worden wäre.

II. 

AN 9 K 19.00666:

23
Mit Bescheid der Beklagten vom 12. Mai 2016 war die fernmündlich verfügte Baueinstellung vom 11. Mai 
2016 schriftlich bestätigt und angeordnet worden, dass die Bauarbeiten für den Anbau an eine 
Doppelhaushälfte mit Dachterrasse und Erweiterung der Gauben ab sofort einzustellen seien. Die sofortige 
Vollziehung war angeordnet und ein Zwangsgeld in Höhe von 5.000,00 EUR angedroht worden.

24
Im Rahmen der Ortsbegehung durch Mitarbeiter der Beklagten vom 18. Mai 2016 wurde festgestellt, dass 
planabweichend gebaut worden war. Aus dem Aktenvermerk der Beklagten vom 20. Mai 2016 ergibt sich, 
dass dies mit dem Kläger vor Ort besprochen worden sei und der Rückbau auf den genehmigten Stand 
erforderlich sei.

25
Einem weiteren Vermerk der Beklagten vom 8. Juni 2016 ist zu entnehmen, dass dem Kläger 
Sicherungsmaßnahmen zugestanden worden waren, nachdem bei einer Baukontrolle am 7. Juni 2016 
festgestellt worden war, dass bereits Fenster eingebaut worden waren.

26
Am 9. Juni 2016 ordnete die Beklagte an, dass der bereits mit Bescheid vom 12. Mai 2016 getroffenen 
Anordnung auf Einstellung der Bauarbeiten für den Anbau an eine Doppelhaushälfte mit Dachterrasse und 
Erweiterung der Gauben im oben genannten Anwesen ab sofort ab Zustellung des Bescheides Folge zu 
leisten ist. Die sofortige Vollziehung wurde angeordnet. Ein Zwangsgeld in Höhe von nunmehr 7.500,00 
EUR wurde in der Ziffer 2 des Bescheides angedroht.

27
Das Zwangsgeld in Höhe von 5.000,00 EUR aus dem Einstellungsbescheid vom 12. Mai 2016 wurde mit 
Schreiben der Beklagten vom 9. Juni 2016 gegenüber dem Kläger fällig gestellt.

28
Im Rahmen einer Ortseinsicht der Beklagten am 5. September 2016 wurde festgestellt, dass im 
Dachbereich des Anwesens … Straße … seitens des Klägers weitere Bauarbeiten durchgeführt worden 
seien. Aus den angefertigten Lichtbildern des Ortstermins in der Behördenakte ergebe sich, dass das Dach 
errichtet und die Fenster eingebaut worden seien. Unter die vorhandene Dacheindeckung sei eine 
Dämmung eingebaut und mit einer blauen Folie abgesichert worden.

29
Die Beklagte erklärte mit Schreiben vom 14. September 2017 gegenüber dem Kläger das angedrohte 
Zwangsgeld in Höhe von 7.500,00 EUR für das Bauvorhaben „Anbau an eine Doppelhaushälfte mit 
Dachterrasse, Erweiterung und Gauben“ zur sofortigen Zahlung für fällig (Az: …*).

30
Mit Schriftsatz der Prozessbevollmächtigten des Klägers vom 27. September 2017 wurde gegen die 
Fälligkeitsmitteilung der Beklagten vom 14. September 2017 Klage erhoben und beantragt,



Es wird festgestellt, dass das mit Schreiben der Beklagten vom 14. September 2017 (Az.: …*) fällig 
gestellte Zwangsgeld in Höhe von 7.500,00 EUR nicht fällig geworden ist.

31
Zur Begründung der Feststellungsklage führte der Prozessbevollmächtigte des Klägers am 28. Februar 
2018 aus, die Versagung der Baugenehmigung sei zu Unrecht erfolgt. Insoweit werde auf die Einzelheiten 
zu dem oben genannten Verfahren verwiesen. Die vom Kläger begonnene Maßnahme sei materiell 
rechtmäßig. Das festgesetzte Zwangsgeld diene dazu, eine rechtswidrige Verhaltensweise der Beklagten 
durchzusetzen, dies sei unzulässig. Die vom Kläger veranlassten Maßnahmen dienten im Übrigen 
ausschließlich dazu, von dem Objekt, das von ihm selbst bewohnt werde, Schaden abzuwenden. Die 
durchgeführten Maßnahmen seien erforderlich gewesen, um schwere Gebäudeschäden zu vermeiden. 
Auch deshalb verbiete sich ein Zwangsgeld.

32
Die Beklagte beantragte mit Schreiben vom 22. März 2019

Klageabweisung.

33
Zur Begründung verwies sie auf die Ausführungen in dem Parallelverfahren AN 9 K 19.00667.

34
In der mündlichen Verhandlung am 18. August 2020 wurde mit den Parteien die Sach- und Rechtslage 
erörtert und die bereits schriftlich gestellten Klageanträge wiederholt. Die Akten der Verfahren mit den 
Aktenzeichen AN 9 S 16.01250 und AN 9 K 16.01254 wurden diesem Verfahren beigezogen. Auf das 
Protokoll der mündlichen Verhandlung wird verwiesen.

35
Wegen der weiteren Einzelheiten des Sach- und Streitstandes wird auf die Gerichtsakten sowie auf die 
Behördenakten verwiesen.

Entscheidungsgründe

36
Die zulässigen Klagen sind unbegründet.

37
Die Klage auf Erteilung der Baugenehmigung für die Erweiterung der Dachgauben auf dem 
streitgegenständlichen Grundstück des Klägers ist zulässig, jedoch sowohl in dem Hauptwie auch dem 
Hilfsantrag unbegründet, § 113 Abs. 5 VwGO (vgl. I.). Der ablehnende Bescheid der Beklagten vom 13. 
September 2017 ist rechtmäßig und verletzt den Kläger nicht in seinen Rechten.

38
Die Feststellungsklage nach § 43 Abs. 1 VwGO ist unbegründet, da die Beklagte mit Schreiben vom 14. 
September 2017 zurecht das zuvor angedrohte Zwangsgeld in Höhe von 7.500,00 EUR fällig gestellt hat 
(vgl. II.).

I.

39
Der Kläger hat weder einen Anspruch auf Erteilung einer Baugenehmigung für das Bauvorhaben „Tektur zur 
Erweiterung der beiden bestehenden Dachgauben“ auf dem Anwesen FlNr. …, Gemarkung …, … Straße … 
in …, noch einen Anspruch auf erneute Verbescheidung seines Antrages auf Erteilung der 
Baugenehmigung, § 113 Abs. 5 Sätze 1 und 2 VwGO. Die Beklagte hat mit ihrem Bescheid vom 13. 
September 2017 zurecht die Genehmigung für das streitgegenständliche Bauvorhaben versagt und den 
Rückbau auf das genehmigte Maß, das sich aus dem unanfechtbaren Bescheid vom 16. Dezember 2014 
(Az. …*) ergibt, angeordnet. Das Bauvorhaben „Erweiterung der beiden bestehenden Dachgauben“ ist 
genehmigungspflichtig (vgl. 1.), jedoch nicht genehmigungsfähig (vgl. 2.).

40
1. Die Genehmigungspflicht der Erweiterung der beiden bestehenden Dachgauben ergibt sich aus Art. 55 
Abs. 1 BayBO. Ein Ausnahmetatbestand nach Art. 57 BayBO liegt nicht vor.



41
2. Der Erteilung der begehrten Baugenehmigung stehen die gemäß Art. 68 Abs. 1 BayBO zu prüfenden 
Festsetzungen des qualifizierten Bebauungsplanes Nr. … der Beklagten entgegen. Dieser Bebauungsplan 
ist wirksam. Seine Festsetzungen sind - jedenfalls soweit sie das festgesetzte Maß der baulichen Nutzung 
betreffen - wirksam festgesetzt worden und nicht funktionslos geworden. Einen Anspruch auf Befreiung von 
diesen Festsetzungen oder auf ermessensfehlerfreie Entscheidung darüber hat der Kläger nicht.

42
2.1 Die bauplanungsrechtliche Zulässigkeit des Bauvorhabens beurteilt sich nach § 30 Abs. 1 BauGB. Das 
klägerische Grundstück liegt im räumlichen Geltungsbereich des genannten Bebauungsplanes Nr. … Die 
vom Kläger beabsichtigte Erweiterung der beiden bestehenden Dachgauben auf dem oben genannten 
Baugrundstück widerspricht den Festsetzungen des Bebauungsplanes hinsichtlich der Maß der baulichen 
Nutzung, da der Bebauungsplan Nr. … für das streitgegenständliche Baugrundstück als Maß der baulichen 
Nutzung die Festsetzung „2 Vollgeschosse zwingend“ vorsieht und unbestritten die Erweiterung der 
bestehenden Dachgauben der klägerischen Doppelhaushälfte zu drei Vollgeschossen führt.

43
2.2 Die Festsetzung im Bebauungsplan Nr. … zum Maß der baulichen Nutzung für das 
streitgegenständliche Grundstück „2 Vollgeschosse - zwingend“ ist nach §§ 16 Abs. 2 und 4,17 Abs. 4 
BauNVO 1962 wirksam.

44
Dem Bebauungsplan vom 9. April 1970, rechtswirksam seit dem 29. April 1970, liegt die BauNVO 1962 
zugrunde. Nach § 16 BauNVO 1962 sind bei der Festsetzung des Maßes der baulichen Nutzung im 
Bebauungsplan die Vorschriften des § 17 BauNVO einzuhalten, wobei das Maß der baulichen Nutzung 
bestimmt wird durch die Festsetzung der Zahl der Vollgeschosse, § 16 Abs. 2 Satz 2 Nr. 3 BauNVO 1962. 
Im Bebauungsplan kann das Maß der baulichen Nutzung für Teile des Baugebietes oder für einzelne 
Grundstücke unterschiedlich festgesetzt werden, § 16 Abs. 4 BauNVO 1962. § 17 Abs. 4 BauNVO 1962 
schreibt vor, wenn im Bebauungsplan die Zahl der Vollgeschosse festgesetzt wird, so ist sie entweder als 
zwingend oder als Höchstgrenze festzusetzen.

45
Dem entspricht der vorliegende Bebauungsplan Nr. … der Beklagten, in dem die Zahl der Vollgeschosse 
teilweise zwingend und teilweise als Höchstgrenze festgesetzt ist. Aus dem textlichen Teil der 
Bebauungsplansatzung Nr. 3534 ergibt sich, dass die Höchstwerte des § 17 Abs. 1 BauNVO als zulässiges 
Maß der baulichen Nutzung gelten, soweit sich nicht aus den festgesetzten überbaubaren Flächen und 
Geschosszahlen ein geringeres Maß der baulichen Nutzung ergibt.

46
2.3 Die Festsetzung im Bebauungsplan Nr. … der Beklagten „2 Vollgeschosse zwingend“ ist auch nicht 
durch eine eventuelle Unwirksamkeit der Festsetzung „I+D“ unwirksam geworden.

47
Im vorliegenden Falle kann offenbleiben, ob die Festsetzung im Bebauungsplan Nr. … der Beklagten „I+D“ 
unwirksam ist, da selbst wenn man von einer Unwirksamkeit dieser Festsetzung ausgehen würde, diese 
Teilunwirksamkeit nicht zur Unwirksamkeit der gesamten Festsetzung zur zulässigen Geschosszahl im 
Bereich der Gültigkeit dieser Festsetzung und ebenso wenig zur Unwirksamkeit des gesamten 
Bebauungsplanes Nr. … führt.

48
Die Festsetzung zur zulässigen Geschosszahl lautet nämlich für den Bereich I+D „2 Vollgeschosse 
(Erdgeschoss + Dachgeschoss) - Höchstgrenze“. Aus der Begründung und der Gesamtregelung zu den 
zulässigen Geschosszahlen für den gesamten Geltungsbereich des Bebauungsplans lässt sich nach 
Auffassung der Kammer entnehmen, dass der Satzungsgeber jedenfalls an keiner Stelle mehr als 2 
Vollgeschosse zulassen wollte, auch gerade hier im Bereich I+D, was auch die dort verwendete 
Formulierung „- Höchstgrenze -“ deutlich macht. Damit ist davon auszugehen, dass selbst bei einer 
Unwirksamkeit der Festsetzung „I+D“ die Regelung 2 Vollgeschosse - Höchstgrenze - weitergelten soll, was 
auch einen zulässigen, bestimmten und dem Willen des Satzungsgebers gemäßen Inhalt darstellt.

49



Keinesfalls aber führte die Unzulässigkeit der Festsetzung I+B hier zu einer Unwirksamkeit der Festsetzung 
der Zahl der zulässigen Vollgeschosse im gesamten Baugebiet.

50
Das Bundesverwaltungsgericht, auf dessen Entscheidung (B.v. 25.02.1997 - 4 NB 30/96 - juris) der Kläger 
verweist, hat wegen der Frage, “ob im Falle einer Festsetzung der Zahl der Vollgeschosse nach § 9 Abs. 1 
Nr. 1 BauGB unter Verwendung des - ungültigen - Zusatzes +D nur dieser Zusatz entfällt oder ob es sich 
um eine unteilbare Gesamtregelung handelt, die durch den Wegfall des Zusatzes zur Ungültigkeit der 
gesamten Festsetzung der Anzahl der Vollgeschosse führt”, wiederholt entschieden, dass „Mängel, die 
einem Bebauungsplan anhaften, dann nicht zur Gesamtnichtigkeit führen, wenn die übrigen Regelungen, 
Maßnahmen oder Festsetzungen, für sich betrachtet, noch eine sinnvolle städtebauliche Ordnung i.S. des § 
1 Abs. 3 BauGB bewirken können und wenn die Gemeinde nach ihrem im Planungsverfahren zum 
Ausdruck gekommenen Willen im Zweifel auch eine Satzung dieses eingeschränkten Inhalts beschlossen 
hätte“ (vgl. BVerwGE 82, Seite 225 = NVwZ 1990, Seite 157; BVerwG, Buchholz 406.11 § 10 BauGB Nr. 25 
= NVwZ 1991, Seite 778; Buchholz 310 § 47 VwGO Nr. 59 = NJW 1992, Seite 567; Buchholz 310 § 47 
VwGO Nr. 77 = NVwZ 1994, Seite 272). Nach der Rechtsprechung des Senats erlaubt § 16 Abs. 2 Nr. 3 
BauNVO, wonach im Bebauungsplan die Zahl der Vollgeschosse festgesetzt werden kann, nicht die 
Regelung, dass ein oberstes Vollgeschoss nur in bestimmter Weise errichtet werden darf (vgl. BVerwG, 
Buchholz 406.12 § 16 BauNVO Nr. 1). Ob hieraus bei Verstößen die Gesamtnichtigkeit des 
Bebauungsplans folgt, ist keine Frage von rechtsgrundsätzlichem Bedeutungsgehalt, sondern ein Problem 
der Rechtsanwendung im Einzelfall.

51
Dem streitgegenständlichen qualifizierten Bebauungsplan Nr. … ist an keiner Stelle zu entnehmen, dass bei 
einem Mangel der Festsetzung über das Maß der baulichen Nutzung die übrigen Regelungen und 
Festsetzungen keine sinnvolle städtebauliche Ordnung mehr im Sinne des § 1 Abs. 3 BauGB zukommen 
kann mit der Folge, dass der Bebauungsplan insgesamt ungültig wird. Vielmehr ergibt sich aus den 
Festsetzungen des Bebauungsplans sowie der dazu gehörenden Zeichenerklärung zu den Festsetzungen, 
dass bei der Planaufstellung die Beklagte als Plangeber als wesentliche planerische Festsetzung 
ausdrücklich auf das Maß der baulichen Nutzung von zwei Vollgeschossen als „Höchstgrenze“ oder 
„zwingend“ Wert gelegt hat und die Zahl der Vollgeschosse gerade nicht über zwei Vollgeschosse 
hinausgehen solle. Insbesondere aus den Zeichenerklärungen für die Festsetzungen, die in den drei 
Varianten („Zahl der Vollgeschosse - zwingend -“, „Zahl der Vollgeschosse - Höchstgrenze - “ sowie „2 
Vollgeschosse (Erdgeschoss + Dachgeschoss) - Höchstgrenze -“) die Zahl der Vollgeschosse auf maximal 
zwei festsetzt, ist erkennbar, dass die Höchstzahl der Vollgeschosse auf zwei begrenzt ist. Dies entsprach 
auch überwiegend dem in großen Teilen bereits bebauten Gebiet, das mit dem Bebauungsplan Nr. … 
überplant wurde.

52
Die verbleibenden Festsetzungen über das Maß der baulichen Nutzung können auch ungehindert einer 
eventuellen Unwirksamkeit der Festsetzung I+D ihre Aufgabe erfüllen und eine geordnete städtebauliche 
Entwicklung des Planbereichs gewährleisten (vgl. BVerwG, U.v. 6.7.1984 - 4 C 28.83 - juris), da die 
Unwirksamkeit der Festsetzung I+D gerade nicht dazu führen würde, dass dem Bebauungsplan die 
Kernaussage fehlt.

53
2.4 Die Festsetzung über das Maß der baulichen Nutzung ist auch nicht entsprechend dem Hinweis des 
Klägers zu den vier Bezugsfällen im streitgegenständlichen Bebauungsplangebiet, die nach seinen 
Ausführungen jeweils ein drittes Vollgeschoss vorweisen, funktionslos geworden.

54
Für die insoweit zu treffende Beurteilung ist nach der ständigen Rechtsprechung des 
Bundesverwaltungsgerichtes (vgl. BVerwG vom 9.10.2003, BauR 2004, Seite 1128 f.) sowie des 
Bayerischen Verwaltungsgerichtshofes (vgl. BayVGH vom 14.5.2003, 15 ZB 00.935) davon auszugehen, 
dass eine bauplanerische Festsetzung funktionslos sein kann, wenn und soweit die tatsächlichen 
Verhältnisse, auf die sie sich bezieht, ihre Verwirklichung auf unabsehbare Zeit ausschließen und diese 
Tatsache so offensichtlich ist, dass ein in ihre Fortgeltung gesetztes Vertrauen keinen Schutz verdient. Ob 
diese Voraussetzungen erfüllt sind, ist für jede Festsetzung gesondert zu prüfen. Dabei kommt es nicht auf 



die Verhältnisse auf einzelnen Grundstücken an. Entscheidend ist vielmehr, ob die jeweilige Festsetzung 
geeignet ist, zur städtebaulichen Ordnung im Sinne des § 1 Abs. 3 BauGB im Geltungsbereich des 
Bebauungsplanes einen wirksamen Beitrag zu leisten. Die Planungskonzeption, die einer Festsetzung zu 
Grunde liegt, wird nicht schon dann sinnlos, wenn sie nicht mehr überall im Plangebiet umgesetzt werden 
kann. Erst wenn die tatsächlichen Verhältnisse vom Planinhalt so massiv und so offenkundig abweichen, 
dass der Bebauungsplan insoweit eine städtebauliche Gestaltungsfunktion unmöglich zu erfüllen vermag, 
kann von einer Funktionslosigkeit die Rede sein. Das setzt voraus, dass die Festsetzung unabhängig 
davon, ob sie punktuell durchsetzbar ist, bei einer Gesamtbetrachtung die Fähigkeit verloren hat, die 
städtebauliche Entwicklung noch in einer bestimmten Richtung zu steuern (BVerwG, B.v. 29.5.2001 - 4 B 
32/01 - juris; BayVGH, B. v. 14.5.2003 - 15 ZB 00 935 - juris).

55
Unter Zugrundelegung dieser Kriterien ist vorliegend nicht von einer Funktionslosigkeit der Festsetzung zum 
Maß der baulichen Nutzung (Zahl der Vollgeschosse) auszugehen.
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Die genannten vier Bezugsfälle sind zum einen keine geeigneten Bezugsfälle von drei Vollgeschossen und 
reichen zum anderen gerade in Anbetracht der Größe des Bebauungsplangebietes bei weitem nicht aus, 
eine Funktionslosigkeit der streitgegenständlichen Festsetzung zu begründen.
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Drei der genannten Bezugsfälle der … Straße, * und * stellen einen zusammenhängenden Wohnblock dar, 
bestehend aus drei Reihenhäusern. Das Dachgeschoss der … Straße, das Mittelhaus der drei 
Reihenhäuser, stellt ein Vollgeschoss dar und wurde bereits mit Erstgenehmigung von 1929/1930 und damit 
vor Aufstellung des Bebauungsplanes genehmigt. Im Jahr 1993 wurde nach den Angaben der Beklagten ein 
Umbau und aufgrund der Historie ein drittes Vollgeschoss genehmigt. Die weiteren beiden Reihenhäuser, 
… Straße * und, besitzen nach den Feststellungen der Baubehörde, denen vom Kläger nicht substantiiert 
entgegengetreten wurde, jeweils lediglich zwei Vollgeschosse. Für die Hausnummer * ergebe sich dies aus 
den vom zuständigen Architekten vorgelegten Berechnungen, die seitens der Beklagten überprüft wurden. 
Für die Hausnummer * zeige sich bereits von außen, dass lediglich zwei Vollgeschosse vorhanden sind. 
Jedenfalls reichte ein Wohnblock aus 3 Reihenhäusern und ein weiteres Einzelanwesen im Hinblick auf die 
Größe des Bebauungsgebietes ohnehin nicht aus, die Umsetzung der Festsetzung der Geschosszahl im 
Gesamten Bebauungsgebiet als erkennbar nicht mehr durchsetzbar erscheinen zu lassen, zumal sich 
sämtliche von dem Kläger genannten Bezugsfälle nicht in unmittelbarer Nähe zu dem 
streitgegenständlichen Baugrundstück oder auch nur in dem Gebiet, das sich im Norden von der … Straße, 
im Osten von der …, im Süden von der … Straße und im Westen von der … eingrenzen lässt, befinden.
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2.5 Der Kläger hat auch keinen Anspruch auf Erteilung einer Befreiung von den Festsetzungen des 
Bebauungsplans hinsichtlich der Anzahl der Vollgeschosse, § 31 Abs. 2 BauGB. Zurecht hat die Beklagte in 
dem streitgegenständlichen Bescheid vom 13. September 2017 die beantragte Befreiung abgelehnt und 
den Rückbau gemäß Art. 76 Satz 2 BayBO auf das genehmigte Maß angeordnet, da diese die Grundzüge 
der Planung berührt.
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Ob die Grundzüge der Planung berührt werden, hängt nach der Rechtsprechung des 
Bundesverwaltungsgerichts von der jeweiligen Planungssituation ab. Entscheidend ist, ob die Abweichung 
dem planerischen Grundkonzept zuwiderläuft. Je tiefer die Befreiung in das Interessengeflecht der Planung 
eingreift, desto eher liegt der Schluss auf eine Änderung in der Planungskonzeption nahe, die nur im Wege 
der (Um-)Planung möglich ist (BVerwG, B.v. 19.5.2004 - 4 B 35/04). Dabei gehören zu den Festsetzungen, 
die die Grundkonzeption des Bebauungsplans berühren, neben dem Gebietscharakter nach der Art der 
baulichen Nutzung auch die das Maß der baulichen Nutzung sowie die überbaubare Grundstücksfläche und 
die Bauweise regelnden Festsetzungen (Ernst/Zinkahn/ Bielenberg-Söfker, Anm. 36 zu § 31 BauGB).

60
Nach diesen Maßstäben handelt es sich bei der vom Kläger beanspruchten Befreiung um keine 
untergeordnete Planabweichung, die sich aus Anlass der Verwirklichung ergibt und die im Interesse der 
Einzelfallgerechtigkeit und der Wahrung der Verhältnismäßigkeit zu erteilen wäre, weil das Vorhaben zwar 



den Festsetzungen widerspricht, sich mit den planerischen Vorstellungen gleichwohl in Einklang bringen 
ließe.

61
Zutreffend hat die Beklagte darauf verwiesen, dass durch die Festsetzung der Zahl der Vollgeschosse die 
Grundzüge der Planung betroffen sind. Die drei verschiedenen Festsetzungen der Zahl der Vollgeschosse 
als „Höchstzahl“ bzw. „zwingend“ zeigt die Intention des Plangebers, dass als planerisches Konzept die 
Höchstgrenze der Zahl der Vollgeschosse von zwei im gesamten Geltungsbereich des Bebauungsplans 
nicht überschritten werden darf. Dem stehen auch die oben genannten Bezugsfälle nicht entgegen; insoweit 
wird auf die obigen Ausführungen verwiesen.
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Da es somit schon an den Tatbestandsvoraussetzungen des § 31 Abs. 2 BauGB fehlt, nachdem die 
Voraussetzung, dass die Grundzüge der Planung nicht berührt werden dürfen, für alle drei Varianten dieser 
Vorschrift gilt, kommt es auf die Frage, ob das danach bei Vorliegen der Tatbestandsvoraussetzungen 
eröffnete Ermessen der Beklagten durch die Entscheidung in anderen Fällen gebunden sein kann oder ist, 
nicht an.
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3. Der in der Ziffer 2 des streitgegenständlichen Bescheides vom 13. September 2017 angeordnete 
Rückbau auf das genehmigte Maß ist rechtmäßig. Ermessensfehler sind nicht erkennbar und wurden auch 
seitens des Klägers nicht vorgetragen. Das genehmigte Maß ergibt sich unzweifelhaft und unbestritten aus 
dem unanfechtbaren Bescheid vom 16. Dezember 2014.
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4. Das in der Ziffer 3 des Bescheides vom 13. September 2017 angedrohte Zwangsgeld in Höhe von 
5.000,00 EUR ist ebenfalls rechtmäßig, Art. 18, 19, 31 BayVwZVG.

65
Das Zwangsgeld ist das richtige und auch mildeste Zwangsmittel (Art. 31 Abs. 1 BayVwZVG).

66
Die Höhe des angedrohten Zwangsgeldes wird von dem Kläger nicht substantiiert angegriffen und ist 
rechtlich nicht zu beanstanden. Sie bewegt sich mit 5.000,00 EUR im Rahmen des Art. 31 Abs. 2 Satz 1 
BayVwZVG, wonach das Zwangsgeld mindestens 15,00 EUR und höchstens 50.000,00 EUR betragen darf.
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Die Verpflichtungsklage war daher mit der Kostenfolge aus § 154 Abs. 1 VwGO abzuweisen.

II.

68
Die hinsichtlich der Fälligkeitsmitteilung erhobene Feststellungsklage i. S. von § 43 VwGO ist zwar zulässig, 
jedoch nicht begründet, da das Zwangsgeld in Höhe von 7.500,00 EUR fällig geworden ist, mithin also die 
Feststellung im Bescheid der Beklagten vom 14. September 2017 zutreffend war.
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1. Für den Antrag auf Feststellung der Nichtfälligkeit des angedrohten Zwangsgeldes in Höhe von 7.500,00 
EUR ist die Feststellungsklage nach § 43 Abs. 1 VwGO die statthafte Klageart. Der Fälligkeitsmitteilung 
kommt nur eine deklaratorische Wirkung zu, da die Fälligkeit des angedrohten Zwangsgeldes in Art. 31 Abs. 
3 Satz 3 BayVwZVG unmittelbar gesetzlich geregelt ist. Der Mitteilung kommt daher nicht die für einen 
Verwaltungsakt nach Art. 35 Abs. 1 BayVwVfG erforderliche Regelungswirkung zu, sie stellt nur eine - an 
sich gesetzlich nicht vorgeschriebene - Mitteilung des Bedingungseintrittes dar (vgl. BayVerfGH vom 
24.01.2007, Rn. 46 - juris). Gegen die Mitteilung dieses Bedingungseintrittes, also die Fälligkeitsmitteilung, 
kann sich ein Betroffener mit einer Feststellungsklage nach § 43 VwGO zur Wehr setzen und damit 
gerichtlich klären lassen, ob der Verwaltungsakt schon oder im Hinblick auf eine evtl. rechtzeitige Erfüllung 
noch vollstreckbar ist.
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2. Die zulässige Klage ist jedoch nicht begründet, da das mit Bescheid vom 9. Juni 2016 angedrohte 
Zwangsgeld in Höhe von 7.500,00 EUR fällig geworden ist.



71
Da es sich vorliegend um eine Unterlassungsverpflichtung handelt, war eine gesonderte Fristsetzung nach 
Art. 36 Abs. 1 Satz 2 BayVwZVG nicht erforderlich (vgl. BayVGH, B.v. 15.06.2000 - 4 B 98.775, Rn. 21 - 
juris), so dass ab Zugang des Bescheides vom 9. Juni 2016 die weiteren Bauarbeiten am Dach des 
streitgegenständlichen Anwesens zu unterlassen waren.

72
Ausweislich des Aktenvermerks vom 5. September 2017 und den hierbei gefertigten Lichtbildern wurde bei 
einer Ortskontrolle am gleichen Tag festgestellt, dass die Dachflächen innenseitig mit Bauschaum 
ausgeschalt, die Holzkonstruktionen der Dachgauben mit Bauschaum ausgeschwemmt und die Elektro- 
und/oder Telekommunikationsleitungen verlegt waren. Aus den in der Behördenakte befindlichen 
Lichtbildern des Ortstermins vom 5. September 2017 ergibt sich zudem, dass an den Innenwänden des 
Daches umfangreich eine blaue Folie zur Dämmung angebracht wurde. Beides war zum Zeitpunkt der 
gegenständlichen Androhung eines weiteren Zwangsgeldes mit Bescheid vom 9. Juni 2016 noch nicht 
erfolgt, wie die Lichtbilder von der Baukontrolle am 7. Juni 2016 belegen.

73
Entgegen der Ansicht des Klägers handelt es sich hierbei auch nicht um bloße Sicherungs- oder 
Schutzmaßnahmen, die nicht vom Anwendungsbereich des Art. 75 BayBO und damit auch nicht von der 
Baueinstellung umfasst sind und die dem Kläger ausweislich des Aktenvermerkes der Beklagten vom 30. 
Mai 2016 zugestanden wurden. Vielmehr handelt es sich insbesondere bei der Anbringung der Folie an den 
Innenwänden des Dachgeschosses um Dämmmaßnahmen, die letztlich als dauerhafte Absicherung und 
Dämmung der Innenwände dienen und dauerhaft dort verbleiben, sodass gerade nicht von einer 
vorübergehenden Maßnahme zur Abwendung einer unmittelbaren Gefahrensituation ausgegangen werden 
kann. Aufgrund des bereits vorhandenen Daches und der provisorisch eingebauten Fenster war zudem eine 
Notsicherungsmaßnahme gegen Regen nicht mehr erforderlich.

74
Damit hat der Kläger aber gegen die ihm mit Zustellung des Bescheides vom 9. September 2016 auferlegte 
Pflicht, Bauarbeiten an den beiden bestehenden Dachgauben ab sofort ab Zustellung des Bescheides zu 
unterlassen, verstoßen, womit nach Art. 31 Abs. 3 Satz 3 BayVwZVG die Zwangsgeldforderung fällig wurde.

75
Damit wurde das in dem Bescheid vom 9. Juni 2016 angedrohte Zwangsgeld in Höhe von 7.500,00 EUR mit 
der Nichtbeachtung der darin angeordneten sofortigen Baueinstellung kraft Gesetzes gem. Art. 31 Abs. 3 
Satz 2 BayVwZVG fällig.
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3. Hinsichtlich der Höhe des erneuten Zwangsgeldes von 7.500,00 EUR bestehen keine rechtlichen 
Bedenken und wurde seitens des Klägers auch nicht vorgetragen. Die Höhe des angedrohten 
Zwangsgeldes von 7.500,00 EUR hält sich insbesondere im Rahmen des Art. 31 Abs. 2 Satz 1 BayVwZVG.

77
Die Feststellungsklage war daher mit der Kostenfolge nach § 154 Abs. 1 VwGO abzuweisen.


